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Mitteilung 
 
 
 
Datenerhebung für die Berechnung des funktionalen Plansolls der Integrationslehrpersonen und 
Anträge um Zuweisung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für Integration für den Stellenplan 
2016/2017 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Direktorin, 
sehr geehrter Herr Direktor, 
 
wir bitten Sie, uns die Daten für die Berechnung des funktionalen Plansolls der Integrationslehrpersonen und 
die Anträge um Zuweisung von Mitarbeiterstunden für das Schuljahr 2016/2017 mittels der Diagnosendatei 
zuzusenden. Wir haben die Datei überarbeitet, um dadurch kleinere technische Mängel zu beheben und 
kleine Änderungen vorzunehmen. Sie finden die neue „Diagnosendatei 2016“ im öffentlichen Ordner 
053.000 (Fachstelle für Inklusion und Gesundheitsförderung). An der gleichen Stelle befindet sich die 
aktualisierte Anleitung zum Ausfüllen der Diagnosendatei. 
 
 
Letzter Termin für die Übermittlung der vollständig ausgefüllten und aktualisierten Diagnosendatei ist  
für die Grund- und Mittelschulen  Mittwoch, 23. März 2016 und  
für die Oberschulen    Dienstag, 5. April 2016.  
Mit dem Übermitteln der Datei bestätigt die Schulführungskraft die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
Daten. 
Die Datei muss auch die Anträge um Zuweisung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen für Integration 
enthalten. Unvollständige Datensätze werden nicht berücksichtigt. 
 
Unterlagen zu einzelnen Schülern und Schülerinnen in digitaler Form 
Die Übermittlung der Unterlagen sollte fortlaufend erfolgen. Übermitteln Sie uns bitte in elektronischer Form 
alle neuen diagnostischen Dokumente auf der Grundlage des Gesetzes 104/1992 (Funktionsdiagnose, 
Funktionelles Entwicklungsprofil, eventuelle Aktualisierung und Zusatzdiagnose, klinischer Befund mit 
Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz Nr. 104/1992). 
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Bei allen Diagnosen, die nur ein Jahr gültig sind (schwere Beeinträchtigung im sozialen Verhalten, 
pharmakaresistente Epilepsie), benötigen wir ein neues Dokument, wenn das derzeit gültige bereits im 
letzten Schuljahr ausgestellt wurde. Dokumente, die nach den genannten Terminen einlangen, können nur 
mehr im Rahmen der verbliebenen Ressourcen bearbeitet werden. 
 
 
 
 
Übermittlung diagnostischer Unterlagen wie bekannt über die PEC-Adresse in gewohnter Form: 
Fachstelleinklusion.centroinclusione@pec.prov.bz.it  
Bitte benennen Sie das Dokument in gewohnter Form: 

 345281-FD-12-05-2014-SSPAuer 
 

Schülercode         Datum der Diagnose   Schuldirektion 
 
               FD, FEP oder kB104 

 
Klinische Befunde mit Anrecht auf Maßnahmen laut Gesetz Nr. 170/2010 benötigen wir nicht. 
 
 

 
Danke für die Zusammenarbeit. 
 
Mit freundlichen Grüßen 

Der Schulamtsleiter 
 

Dr. Peter Höllrigl 
i. A. Insp. Dr. Franz Lemayr 

 
 
Anhang 
 


